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§1 

Gelt ungsbereich 
 

Diese Benutzungsordnung gilt  für  die Niedersächsi-
sche Landesbibliothek in Hannover, die Landesbiblio-
t hek Oldenburg und die Herzog August  Bibliothek in 
Wolfenbüt tel (Landesbibliotheken) . 
 

§2 
Aufgaben der  Bibliot heken 

 
( 1)  Die Bibliotheken dienen als öffent liche Einr ichtun-

gen der Wissenschaft  und der wissenschaft lichen Aus-
bildung, der  beruflichen Arbeit  und der For tbildung. 

( 2)  Die Bibliotheken er füllen ihre Aufgaben, indem sie 
insbesondere 
a)  ihre Bestände zur  Benutzung in ihren Räumen be-
reitstellen, 
b)  dafür geeignete Bestände zur Benutzung außerhalb 
der  Bibliothek ausleihen, 
c)  Reprodukt ionen aus eigenen und von anderen Bib-
liotheken beschafft en Werken herstellen,  erm ögli-
chen oder  verm it t eln ,  
d)  Werke im  Leihverkehr  der Bibliotheken beschaffen 
und für  den Leihverkehr  zur  Ver fügung stellen,  
e)  aufgrund ihrer  Bestände und I nform at ionsm it t el 
Auskünfte er t eilen,  
f)  I nformat ionen aus Datenbanken verm it t eln, 
g)  Öffent lichkeit sarbeit  leisten, insbesondere durch 
Ausst el lungen, Führungen und Vor t räge, 
h)  Veröffent lichungen herausgeben. 

( 3)  Ar t  und Um fang der  Leist ungen r icht en sich 
nach der  speziel len Aufgabenst el lung der  Bibl io-
t hek ,  und nach ihrer  personel len,  sächl ichen und 
t echnischen Ausst at t ung.  
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§3 

Rechtsnatur des Benutzungsverhältnisses 
 
Das Benutzungsverhältnis ist  grundsätzlich öffent lich-

r echt l ich  gest al t et .  Über  Sonder nu t zungen  können  
pr ivat recht liche Vereinbarungen get roffen werden. 
 

§4 
Zulassung zur  Benut zung,  

Beendigung des Benutzungsverhält nisses 
 

( 1)  Wer die Bibliothek benutzen will,  bedarf der Zu-
lassung. 

( 2)  Die Benutzung ist  erst  nach Anmeldung zulässig. 
Die Anmeldung ist  grundsätzlich persönlich vorzuneh-
men. Dabei ist  ein gült iger Personalausweis oder Rei-
sepass vorzulegen. I st  der  Wohnsitz aus diesem Aus-
weis nicht  ersicht lich, so ist  zusätzlich ein ent spre-
chender amt licher  Nachweis vorzulegen. 

( 3)  Die Anm eldung zur  Benut zung durch j ur ist ische 
Personen, Behörden,  Fir m en und I nst i t u t e oder  Or -
ganisat ionseinhei t en einer  Hochschule m uss dur ch  
eine bevol lm ächt ig t e Ver t ret er in oder  einen be-
vol lm ächt igt en Ver t ret er  er folgen.  Die Bibliot hek  
kann den Nachweis der  Zeichnungsberecht igung 
und d ie Hin t er legung von  Unt er schr i f t spr oben  der  
Zeichnungsberecht igt en ver langen. 

( 4)  Die Zulassung zur  Benut zung er folgt  durch die 
Aushändigung des Benut zerausweises,  der  Eigent um  
der  Bibl iot hek bleibt  und nicht  über t ragbar  ist .  



( 5 )  Die Zu lassung zur  Benut zung kann zei t l ich 
befr ist et  und unt er  Bedingungen er t ei l t  werden. 

( 6 )  Die Zust im m ung kann von der  schr i f t l ichen 
Zust im m ung der  geset zl ichen Ver t r et er  und/ oder  
von einer  selbst schuldnerischen Bürgschaft  abhängig 
gemacht  werden. 

( 7 )  Mi t  der  Anm eldun g w i r d d iese Benu t zungs-
or dnun g aner kann t .  

( 8 )  Änderungen der persönlichen Daten, insbesonde-
re Name, und Anschr i f t  und der  ggf .  hint er legt en E-
Mai l- Adr esse sind der  Bib l i ot h ek  unv er züg l ich  m i t -
zu t e i l en .  Kost en ,  d ie der  Bibl iot hek  aus der  Nicht -
beacht ung dieser  Vor schr i ft  ent st ehen, t rägt  die Be-
nutzer in oder  der  Benut zer . 

( 9 )  Zum  Ende des Benut zungsver häl t n isses sind 
al le aus der Bibliothek ent liehenen Werke sowie der 
Benutzerausweis zur ückzugeben.  Ausst ehende Ver -
pf l icht ungen  sind zu  beg le i ch en .  Un er f ü l l t e  Ver -
p f l i ch t u n g en  b l e i ben  au ch  n ach  Beendigung des 
Benutzungsverhält nisses bestehen. 
 

§5 
Speicherung von personenbezogenen Daten 

 
(1)  Die Bibliothek erhebt  und verarbeitet  personen-

bezogene Daten, soweit  dies zur rechtmäßigen Erfül-
lung ihrer  Aufgaben erforderlich ist . I n der  Regel wer-
den folgende Daten erfasst :  
a)  Benu t zer dat en  ( Nam en un d An schr i f t ,  Telefon-
nu m m er  und ggf. E-Mail-Adresse, Gebur tsdatum , Ge-
schlecht , Ben u t zer n u m m er  u n d  g g f .  Mat r i k e l -
n u m m er ,  Au f n ah m edatum, Ablauf der Berecht igung, 
Änderungsdatum , Benutzerstatus und - t yp) , 
b)  Benu t zungsdat en ( Ausleihdat um ,  Leih fr ist ende,  
Dat um  von Fr ist ver längerungen, Rückgabedat um , 
Vorm erkungen und Bestellungen m it  Datum, Entste-
hungsdatum  und Bet rag von Gebühren, Ersat zleis-
t ungen und Auslagen, Sperrverm erk,  Anzahl der  ge-
genwärt igen Mahnungen, Widerspruchsver fahren, 
Ausschluss von der  Benutzung) . 

(2)  Benutzungsdaten nach Absatz 1 Buchst . b werden 
ein Jahr  nach ihrer  Er ledigung gelöscht .  

( 3)  Die Benutzerdaten werden spätestens ein Jahr 
nach dem  Ende des Benutzungsverhält nisses gelöscht . 
Hat  die Benutzerin oder der Benutzer  zu diesem  Zeit -
punkt  noch nicht  alle Verpflichtungen gegenüber der 
Bibliothek erfüllt ,  werden die Daten unverzüglich nach 
Erfüllung der  Verpflichtungen gelöscht . 
 

§6 
Verhalt en in der Bibliothek 

 
( 1 )  Benut zer innen und Benu t zer  haben sich so zu 

ver hal ten, dass andere in ihren berecht igten Ansprü-
chen nicht  beeint rächt igt  werden und der  Bibliot heks-
bet r ieb nicht  behinder t  w ird.  Sie sind verpf l icht et ,  
die Anor dnungen der  Bibl iot hek zu beachten.  Den 
Anweisungen des Bibliothekspersonals ist  Folge zu 
leist en. 

(2)  Mäntel und ähnliche Kleidungsstücke, Hüte, 
Schirme, Taschen und sonst ige Behältnisse, die geeig-
net  sind, Bibliotheksgut  aufzunehm en, sind, soweit  
ent sprechende Einr ichtungen zur Aufbewahrung vor-
handen sind, abzugeben oder dort  einzuschließen. 

(3)  Fotografien, Film -  und Tonaufnahmen aller Art  
dürfen in der Bibliothek nur m it  Zust immung der Biblio-
theksleitung angefert igt  werden. 

(4)  I n allen der Benutzung dienenden Räumen der 
Bibliothek ist  Ruhe zu bewahren. Rauchen, Essen und 
Trinken sind nur in den dafür vorgesehenen Räumen 
gestat tet . Tiere dürfen nicht  m itgebracht  werden. 

(5)  Die Bibliothek kann die Benutzung von Dikt ierge-
räten, Datenverarbeitungsgeräten, draht losen Telefo-
nen, Schreibmaschinen oder anderen Geräten unter-
sagen oder auf besondere Arbeitsplät ze beschränken. 
 

§ 7  
Urheber-  und Persönlichkeit srecht  

 
( 1)  Die Benutzerinnen und Benutzer sind verpflichtet , 

die urheberrecht lichen Best im m ungen einzuhalt en,  
die in elekt ronischer Version angebotene Lit eratur  nur  
für  den eigenen wissenschaft l ichen Gebrauch zu nut -
zen,  sie nicht  syst em at isch herunterzuladen, sie we-
der  weit er  zu versenden noch gewerblich zu nutzen 
und keine der zusätzlich von der Bibliothek festgesetz-
t en Nutzungsbeschränkungen zu ver let zen. 

( 2)  Die Benutzerinnen und Benutzer sind verpflichtet , 
Persönlichkeit srecht e Dr i t t er ,  soweit  sie durch die 
Benut zung und Weiterverarbeitung des durch die Bib-
liothek angebotenen oder verm it telten I nformat ionsan-
gebots berühr t  sein können, zu beachten. 
 

§8  
Sorgfalts-  und Schadenersatzpflicht  

 
( 1)  Bibl iot heksgut  ist  sorgfäl t ig zu behandeln.  Hi-

neinschreiben, An-  und Unterst reichen, Markieren so-
wie Durchpausen sind nicht  gestat tet . 

( 2)  Benutzer innen und Benutzer haben bei Empfang 
eines jeden Werkes dessen Zustand und Vollständig-
keit  zu prüfen und vorhandene Schäden dem Biblio-
t hekspersonal unverzüglich m it zuteilen. 

( 3)  Wer ein Werk verliert  oder  beschädigt  oder  wer  
sonst ige Arbeit sm it t el oder Gegenstände der Bibliothek 
beschädigt , hat  Schadenersatz zu leisten, auch wenn 
ihn kein Verschulden t r ifft .  Die Bibliothek best immt  die 
Ar t  des Schadenersatzes nach billigem Ermessen. Sie 
kann von der Benutzerin oder dem Benutzer insbeson-
dere die Wiederherstellung des früheren Zustandes 
verlangen, auf deren oder dessen Kosten ein Ersatzex-
emplar , ein anderes gleichwer t iges Werk oder  eine Re-
produkt ion beschaffen oder einen angem essenen 
Wertersat z in Geld festsetzen;  außerdem  kann sie sich 
den durch diese Maßnahmen nicht  ausgeglichenen 
Wert verlust  erset zen lassen. 

( 4)  Der  Verlust  eines Benutzerausweises ist  der Bib-
liothek unverzüglich zu melden. 

( 5)  Für Schäden, die der Bibliothek durch m iss-
bräuchliche Verwendung des Benutzerausweises ent -
stehen, haftet  die Benutzer in oder  der  Benutzer ,  auch 
wenn sie oder  ihn kein Verschulden t rifft . 
 

§9 
Kontrollen, Fundsachen, Hausrecht  

 
( 1)  Alle m itgeführ ten Bücher, Zeitschrift en usw. sind 

der  Aufsicht  deut lich erkennbar vorzuzeigen. Das Bib-
liothekspersonal ist  ferner befugt , den Inhalt von mitge-
führten Aktenm appen, Taschen und anderen Behältnis-
sen zu kont rollieren. 

( 2)  Dem Bibliothekspersonal sind auf Ver langen ein 
amt licher  Ausweis und der Benutzerausweis vorzule-
gen. 

(3)  In der Bibliothek gefundene oder aus nicht  fristge-
recht  geräumten Schließfächern entnomm ene Gegens-
tände werden entsprechend § 978 BGB behandelt. 

(4) Die Bibliotheksleitung übt  das Hausrecht  aus;  sie 
kann Bibliotheksbedienstete mit der Wahrnehmung des 
Hausrechts beauftragen. 
 

§10 
Reprodukt ionen 

 
( 1)  Die Bibliothek kann auf Ant rag Mikrofiches, Mikro-

filme und andere Reprodukt ionen aus ihren Beständen 
oder aus dem von ihr verm it telten Bibliotheksgut  anfer-
t igen oder anfert igen lassen, soweit  gesichert  ist , dass 
die Werke nicht  beschädigt  werden. Für die Einhalt ung 
der  Urheber-  und Persönlichkeitsrechte und sonst iger  
Rechte Dr it ter beim  Gebrauch dieser  Reprodukt ionen 
sind die Benutzer innen und Benutzer allein verantwort-



lich. 
(2)  Vervielfält igungen aus Handschriften und anderen 

Sonderbeständen sowie älteren, wert vollen oder  scho-
nungsbedürft igen Werken dür fen nur  von der  Biblio-
t hek oder  m it  ihrer  Einwilligung angefert igt  werden. 
Die Bibliothek best immt  die Art  der  Vervielfält igung. 
Sie kann eine Vervielfält igung aus konservator ischen 
Gründen ablehnen oder einschränken. 

(3)  Stellt  die Bibliothek selbst  die Vervielfält igung 
her, so verbleiben ihr die daraus erwachsenen Rechte;  
die Originalaufnahmen verbleiben in ihrem Eigentum. 

( 4)  Eine Vervielfält igung für  gewerbliche Zwecke ( z. 
B.  Dokum ent lieferdienste,  Repr int s, Faksim ileausga-
ben, Postkar t en)  oder  in größerem  Um fang bedar f 
einer  besonderen Vereinbarung, die auch die Gegen-
leistung best im mt . Das Vervielfält igungs-  und Nut -
zungsrecht  dar f ohne Genehm igung der  Bibliothek 
nicht  auf Drit t e übert ragen werden. 

(5)  Die Ausleihe von Werken für Ausstellungen oder 
ihre Benut zung zu Fot o- ,  Film -  und Fernsehaufnah-
m en bedar f einer besonderen Vereinbarung. 
 

§11 
Öffnungszeiten 

 
Die Öffnungszeiten der Bibliothek werden von der 

Bibliotheksleitung festgesetzt  und durch Aushang be-
k an n t  geg eben .  Die Bib l iot h ek  k an n  au s 
zw in gen den  Gründen zeitweise geschlossen werden. 
 

§12 
Haftung der Bibliothek 

 
(1)  Die Bibliothek oder ihr Träger haftet  nicht  für den 

Verlust  oder  die Beschädigung von Gegenst änden, 
die in die Bibliothek m itgebracht  werden. Für Gegens-
tände, die aus den vorhandenen Aufbewahrungsein-
r icht ungen abhanden kom m en,  haf t et  d ie Bib l iot hek  
oder  ihr  Tr äger  nur ,  wenn der  Bibliot hek  ein Ver -
schulden nachgew iesen w ird;  für  Geld,  Wertsachen 
und Kostbarkeiten wird nicht  gehaftet . 

(2)  Die Bibliothek oder ihr Träger  haftet  nicht  für 
Schäden, die durch unricht ige, unvollständige, unter-
bliebene oder zeit lich verzöger te Bibliotheksleistungen 
entstehen. Dasselbe gilt  für  Schäden,  die durch Nut -
zung von Dat ent r ägern,  Dat enbanken oder elekt roni-
schen Netzen entstehen. 
 

§13 
Gebühren und Auslagen, Entgelte, Pfand 

 
(1)  Die Erhebung von Gebühren und Auslagen r ichtet  

sich nach den einschlägigen kostenrecht lichen Be-
st imm ungen des Landes. 

(2)  Die Bestellung von Reprodukt ionen, die Ausleihe 
von Werken für  Ausst ellungen oder  ihre Benut zung 
zu Fot o- ,  Film -  und Fernsehaufnahmen, die Nutzung 
von kostenpflicht igen Dat enbankanschlüssen und an-
deren besonderen Einr ichtungen und Dienst leistun-
gen der  Bibliothek verpflichtet  die Benutzerin und den 
Benutzer zur  Zahlung der durch den Aushang bekannt  
gegebenen Entgelte. 

(3)  Für die pr ivate und gewerbliche Nutzung von Be-
ständen, insbesondere für  die Verwer tung von Re-
produkt ionen aus Handschr ift en und anderen wer t -
vollen Beständen, kann die Bibliothek Entgelte verlan-
gen, die im  Einzelfall zu vereinbaren sind. 

(4)  Für  die Bereitstellung von Schlüsseln zu Garde-
robenschränken, Schließfächern und anderen Benut -
zungseinr icht ungen der  Bibl iot hek kann Pfand in  an-
gemessener Höhe erhoben werden. Müssen wegen des 
Verlustes von Schlüsseln Schlösser ersetzt  werden, so 
hat  die Benutzerin oder der Benutzer die Kosten zu 
t ragen. 
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§14 

Allgemeines 
 

( 1)  Mit  der Nutzung der bibliothekarischen Einr ich-
tungen und Dienst leistungen verpflichtet  sich die Be-
nutzer in oder der Benutzer zur  Beachtung der  ent spre-
chenden Best immungen der Benutzungsordnung. 

( 2)  Der Zut r it t  zur  Bibliothek kann davon abhängig 
gem acht  werden, dass ein Benutzerausweis vorgelegt  
wird. 

( 3)  Die Bibliothek kann für  die Nutzung von EDV-
gestüt zten Arbeitsplät zen besondere Benützungsregeln 
fest set zen. Die in den elekt ronischen Ausleihsystemen 
durch die Bibliotheken eingerichteten Passwörter kön-
nen von den Benutzerinnen und Benutzern geändert  
werden. Wenn Passwör ter durch die Bibliotheken vor-
eingestellt  worden sind, müssen sie von den Benutze-
r innen und Benutzern nach Aushändigung umgehend 
geändert  werden. 
 

§15 
Auskun ft  

 
( 1)  Die Bibliothek er teilt  aufgrund ihrer I nformat i-

onsm it tel im  Rahmen ihrer personellen und technischen 
Möglichkeiten mündliche und schrift liche Auskunft . So-
weit  darüber hinaus im  Auft rag der Benutzerinnen und 
Benutzer  andere I nformat ionsdienste in Anspruch ge-
nom men werden, sind der  Bibliothek die dadurch ent -
standenen Auslagen zu erset zen. 

( 2)  Eine Gewähr für  die Richt igkeit  und Vollständig-
keit  der er teilten Auskünfte wird nicht  übernommen. 

( 3 )  Die Schät zung des Wer t es von Bücher n  und 
Handschriften gehör t  nicht  zu den Aufgaben der Biblio-
t hek. 
 

§1 6  
Benutzung im  Lesesaal 

 
( 1)  Alle in den Lesesälen der  Bibliothek aufgestellten 

und ausgelegten Werke können an Ort  und Stelle be-
nutzt  werden. 

( 2)Lesesaalplätze dürfen nicht  vorbelegt  werden. Wer 
den Lesesaal ver lässt , m uss seinen Platz abräumen, 
soweit  ihm nicht  ein ständiger Arbeit splatz dort  zuge-
wiesen werden kann. Andernfalls können belegte, aber  
unbesetzte Plät ze von den Bibliotheksbediensteten ab-
geräumt  und neu vergeben werden. 

( 3)  Der Präsenzbestand der  Lesesäle darf in der Re-
gel nur  in den Räumen benutzt  werden, in denen er  
aufgestellt  oder ausgelegt  ist . Nach. Gebrauch sind die 
Werke an ihren Standort  zurückzustellen oder an ei-
nem  dafür  best im mten Platz abzulegen. Sind aus Si-
cherheit sgründen Lesesaalwerke bei der  Aufsicht  
aufgestellt , werden sie dort  gegen Hinter legung eines 
Ausweises ausgegeben. 

( 4)  Alle in den Magazinen aufgestellten Werke sowie 
Werke aus dem  Besit z anderer  Bibliot heken können 
zur  Benutzung in den Lesesaal bestellt  werden. Sie 
sind bei der dafür vorgesehenen Stelle (Lesesaalauf-
sicht , Leihstelle)  in Empfang zu nehmen und dort  wie-
der  abzugeben. Werden Werke, die für die Benutzung 
im  Lesesaal bereitgestellt  sind, länger als drei Tage 
nicht  benutzt , kann die Bibliothek anderweit ig darüber  
verfügen. 
 

§17 
Zut r it t  zum Magazin 

 
Der  Zut r it t  zu geschlossenen Magazinräum en ist  

nur  m it  besonderer Erlaubnis gestat tet . 
 

§18 



Nutzung von Handschrift en  
und anderen Sonderbeständen 

 
( 1)  Handschr i f t en und andere wer t volle Best ände 

dür fen nur unter Angabe des Zwecks und nur in den 
von der Bibliothek für die Einsichtnahme best im mten 
Räum en benutzt  werden .  Die für  d ie Er halt ung die-
ser  Bestände notwendigen Sicherheit svorkehrungen 
sind zu beachten. 

(2)  Die Bibliothek kann zeitgenössische Handschriften 
und Autographen, insbesondere Nachlässe, zum 
Schutz von Persönlichkeitsrechten für einen angem es-
senen Zeit raum von der Benutzung ausnehm en. 

(3)  Texte und Bilder  aus Handschriften und Autogra-
phen der  Bibliothek dürfen nur m it  Zust immung der 
Bibliothek veröffent licht  werden. Dasselbe gilt  für  Ver-
öffent lichungen aus selt enen Drucken und Port rät -
sammlungen. Bei einer Veröffent lichung ist  die Benut -
zerin oder der Benutzer für  die Einhaltung der urhe-
berrecht lichen Best imm ungen verantwor t lich. Auch 
nach Erteilung einer Publikat ionsgenehmigung behält  
die Bibliothek das Recht , die bet reffenden Texte und 
Bilder  selber zu veröffent lichen oder Dr it ten die Veröf-
fent lichung zu gestat ten. 

(4)  Von jeder Veröffent lichung aus und über Hand-
schr ift en und Autographen der  Bibliothek ist  ein Beleg-
exemplar  unaufgeforder t  und unentgelt lich sofort  nach 
Erscheinen an die Bibliothek abzuliefern. Das Gleiche 
gilt  auf Verlangen der  Bibliothek auch für Veröffent li-
chungen aus seltenen Drucken oder über sie. Sonder-
regelungen in Einzelfällen bleiben der Bibliothek vor-
behalt en. Die Best immungen des Urheberrechts blei-
ben unberühr t . 
 

§19  
Nutzung von technischen Einr ichtungen 

 
( 1)  Die Bibliothek st ellt  im  Rahm en ihrer  Möglichkei-

t en t echnische Geräte zur Nutzung von I nformat ions-
t rägern zur Verfügung. 

(2)  Vor und während des Gebrauchs erkannte Mängel 
sind dem Bibliothekspersonal unverzüglich m it zuteilen. 
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§20  

Allgemeine Ausleihbest imm ungen 
 

(1) Die in der Bibliothek vorhandenen Werke können 
zur  Benut zung außerhalb der  Bibliot hek  ausgel iehen 
werden. Ausgenomm en sind grundsätzlich:  
a)  der Präsenzbestand der Lesesäle und der  übr igen 
Dienst räume, 
b)  Handschriften und Autographen, 
c)  Werke von besonderem Wert , zum al solche, die äl-
ter als 100 Jahre sind, 
d)  Sam melbände und Loseblat t sam mlungen, 
e)  Tafelwerke, Karten, At lanten, 
f)  Zeit ungen, 
g)  ungebundene Werke, einzelne Hefte, ungebundene 
Zeitschriften, 
h)  m aschinenschrift liche Disser tat ionen, 
i)  Mikroformen. 

(2)  Die Bibliotheksleitung kann weitere Werke von 
der  Ent leihung ausnehmen oder ihre Ent leihung ein-
schränken. Sie kann insbesonder e einzelne Werke 
oder  Li t erat urgruppen befr ist et  von der  Ausleihe sper-
ren oder, falls ausgeliehen, sofor t  zurückfordern. 

(3)  Für Präsenzbestände kann die Bibliotheksleitung 
besondere Bedingungen für eine Kurzausleihe, z. B. 
über Nacht  oder über das Wochenende, fest legen. 

(4)  Die Ausgabe viel ver langter Werke kann auf den 
Lesesaal beschränkt  werden. 

(5)  Die Bibliothek ist  berecht igt , die Anzahl der indivi-

duellen Bestellungen oder  gleichzeit ig ent liehenen Bän-
de zu beschränken. 

( 6)  Bei Werken, die für  die uneingeschränkte Benut -
zung nicht  geeignet  sind, kann das Ent leihen vom  
Nachweis eines wissenschaft lichen oder beruflichen 
Zwecks abhängig gemacht werden. 

( 7)  Die gewünschten Werke hat  die Benutzer in oder  
der  Benutzer in der Regel persönlich in der Leihstelle in 
Empfang zu nehmen. Aus dem  Freihandbestand ent -
nom mene Werke hat  die Benutzerin oder der Benutzer 
in der Regel persönlich in der Leihstelle vorzulegen oder 
am Selbstverbuchungsautomaten zu verbuchen. 

(8)  Mit  der Ausleihverbuchung und der  Aushändigung 
des Werkes an die Benutzerin oder  den Benutzer ist  
der  Ausleihvorgang vollzogen. Die Ent leiherin oder  der  
Ent leiher  haftet  von diesem Zeit punkt  bis zur Rückga-
be für das Werk, auch wenn ihr oder  ihm ein Verschul-
den nicht  nachzuweisen ist . 

(9) Bestellte und vorgemerkte Werke werden im All-
gemeinen nicht  länger als zehn Tage bereitgehalten. 

( 10)  Die Bibliothek ist  berecht igt , aber  nicht  ver-
pflichtet , die Werke jeder Person auszuhändigen, die 
den entsprechenden Benutzerausweis vorzeigt . 

( 11)  Ent liehene Werke dürfen nicht  an Drit t e weiter-
gegeben werden. 
 

§21 
Ausleihvorgang 

 
( 1)  Die Ausleihe erfolgt  m it tels des Benutzerauswei-

ses an den Buchungst ischen der  Bibliothek oder  an 
Selbst verbuchungsautomaten. Die im  elekt ronischen 
Ausleihsystem erfassten Werke werden elekt ronisch 
bestellt , die nicht  erfassten m it  einem Bestellschein. 
Eine konvent ionelle Bestellung ist  in der Regel nur zu-
lässig, wenn das Werk vom elekt ronischen Ausleihsys-
tem nicht  erfasst  ist . Die maschinelle Erfassung des 
Ausleihvorgangs gilt  als Nachweis für die Aushändigung 
des Werkes. 

(2)  Für bestimmte Vorgänge kann an den dafür ausge-
wiesenen Term inals die Selbstbedienung zugelassen 
werden. Dies gilt  insbesondere für 
a) Buchanfragen (Titel, Ausleihstatus) , 
b)  Bestellungen, 
c)  Verlängerungen der Leihfrist , 
d) Vormerkungen, 
e)  Übersicht  über das Ausleih- , Gebühren-  und Kos-
tenkonto, 
f)  Ausleihen m it tels Selbstverbuchungsautomaten. 

( 3)  Bei m aschineller  Ausleihverbuchung kann der  
Leihschein ent fal len.  Er folgt  die Best el lung elekt ro-
n isch,  sind Benutzernummer und Passwort  einzugeben. 
 

§22 
Leihfr isten, Fr istver längerungen, Rückforderungen 

 
(1)  Die Leihfrist beträgt in der Regel 28 Tage. Die Biblio-

thek kann  ent spr echend den Er for der n issen des Be-
nut zungsdienstes eine andere Frist  fest set zen. 

(2)  Die Leihfrist  kann auf Antrag verlängert  werden, 
wenn das Wer k  n ich t  von ander er  Sei t e benöt igt  
w ir d und die Ent leiher in  oder  der  En t leiher  den  
Ver pf l icht ungen  der  Bibliothek gegenüber nachge-
kommen ist . Entsprechend den Er fordernissen des Be-
nutzungsdienstes können Fristver längerungen ausge-
schlossen werden. Ant räge auf Fr istver längerungen 
sind vor  Ablauf der Leihfr ist  zu stellen. Die Nutzerin 
oder der Nutzer  ist  verpflichtet , die vollzogene Verlän-
gerung anhand des Nutzerkontos zu überprüfen. 

( 3)  Die Bibliothek set zt  eine Begrenzung der  Anzahl 
der  Leihfr istver längerungen fest . Bei der  Fristver länge-
rung kann die Bibliothek die Vorlage des ausgeliehenen 
Werkes verlangen. Eine Verlängerung über die Gült ig-
keitsdauer der Zulassung der Benutzung hinaus wird 
nicht  gewährt . 

( 4)  Die Bibliothek kann ein Werk vor  Ablauf der Leih-



fr ist  zurückfordern, wenn es zu dienst lichen Zwecken 
benöt igt  w ird.  Sie kann zum  Zweck einer  Rev ision 
eine al lgem eine Rückgabe aller Werke anordnen. 

(5)  Bei der Ausleihe von Werken, die länger fr ist ig zu 
Forschungszwecken benöt igt  werden, kann die Biblio-
thek -  ohne besonderen Antrag — die Leihfrist mehrmals 
verlängern, falls keine Vormerkungen entgegenstehen. 
 

§ 2 3  
Rückgabe 

 
Ausgeliehene Werke sind der Bibliothek vor Ablauf 

der  Leihfr ist  zurückzugeben. Der Nachweis der recht -
zeit igen Rückgabe wird durch Rückgabequit t ungen ge-
führt , die die Bibliothek auf Ver langen er teilt .  Mit hilfe 
der  elekt ronischen Datenverarbeitung hergestellte Quit -
tungen sind ohne Unterschrift  gült ig. 
 

§ 2 4  
Mahnungen 

 
(1)  Wer die Leihfr ist  überschreitet , ohne rechtzeit ig 

ihre Verlängerung beant ragt  zu haben, wird schrift lich 
oder per E-Mail unter Fristsetzung gemahnt. Leistet er 
dieser Mahnung nicht  f r ist gerecht  Folge,  so er geht  
eine zweit e Mahnung. Wird die in ihr gesetzte Rück-
gabefr ist  nicht  eingehalten, so ergeht schrift lich eine 
drit te Mahnung unter Fr istsetzung von 14 Tagen gegen 
Zustellungsnachweis.  Die Bibliothek weist  zugleich auf 
die recht lichen Folgen bei Nichteinhaltung der Fr ist  hin 
(Absatz 5) . Wird die E-Mail-Adresse hinter legt , ist  die 
Bibliothek berecht igt , den erforderlichen Schriftverkehr 
einschließlich erster und zweiter Mahnung per  E-Mail 
abzuwickeln. 

( 2)  Die Mahngebühr  ent st eht  m it  der  Ausfer t igung 
des Mahnschreibens oder der Absendung der E-Mail.  

(3)  Mahnungen zur Rückgabe gelten drei Tage nach 
Einlieferung bei der Post  als zugestellt . Sie gelten auch 
dann als zugestellt , wenn sie an die letzte von der Ent -
leiherin oder dem Ent leiher m itgeteilte Anschrift  abge-
sandt  wurden und nicht  als unzustellbar  zurückge-
kom men sind. E-Mail- Mahnungen bedürfen keiner Un-
terschrift  und gelten als sofort  zugestellt . 

(4)  Solange die Ent leiherin oder der Ent leiher  der Auf-
forderung zur  Rückgabe nicht  nachkom m t  oder  ge-
schuldet e Gebühren nicht  ent r ichtet , kann die Biblio-
thek die Ausleihe weiterer Werke an sie oder  ihn ein-
stellen und die Verlängerung der Leihfrist  versagen. 

(5)  Wird auf die dr it te Mahnung oder  ein ent spre-
chendes Schreiben (Absatz 6)  das ent liehene Werk nicht  
innerhalb der Fr ist  von 14 Tagen zurückgegeben, so 
kann die Bibliothek das Buch aus der Wohnung der 
Benutzerin oder  des Benutzers abholen lassen, Ersatz-
beschaffung durchführen oder Wertersatz ver langen, 
Mit tel des Verwalt ungszwangs einsetzen. 

(6) Die Bibliothek kann auf Mahnungen verzichten 
und stat t  dessen Verzugsgebühren für verspätete 
Rückgabe von Werken einziehen. Gibt  die Benutzerin 
oder der Benutzer ausgeliehene Werke nach Ablauf der 
Leihfrist  nicht  binnen einer von der Bibliothek festgesetz-
ten Frist  zurück, wird ihr oder ihm gegen Zustellungs-
nachweis eine weitere Frist  von 14 Tagen gesetzt . Auf 
die recht lichen Folgen bei Nichteinhaltung dieser Frist  
wird hingewiesen (Absatz 5) . 
 

§25 
Vorm erkungen 

 
(1)  Verliehene Werke können zur Ent leihung oder zur 

Benutzung im Lesesaal vorgemerkt  werden. 
( 2)  Die Bibliothek kann die Zahl der  Vorm erkungen 

auf dasselbe Buch und die Anzahl der Vormerkungen 
pro Benutzerin oder Benutzer begrenzen. 

( 3)  Auskunft  darüber ,  wer  ein Werk ent liehen hat , 
w ird nicht  erteilt . 
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§ 2 6  

Nehm ende Fernleihe 
 

( 1)  Werke, die am Ort  nicht  vorhanden sind, können 
durch die Verm it t lung der Bibliothek auf dem Wege 
des regionalen, deutschen oder  internat ionalen Leih-
verkehrs bei einer auswär t igen Bibliothek bestellt  wer-
den. Die Ent leihung erfolgt  nach den Best imm ungen 
der  j eweils gült igen Leihverkehrsordnung nach interna-
t ionalen Vereinbarungen und zu den besonderen Be-
dingungen der verleihenden Bibliothek. 

( 2)  Die Bestellungen und damit  zusamm enhängende 
Ant r äge,  w ie auf  Fr ist ver längerung oder  Ausnahm e-
genehm igung,  sind über  d ie ver m i t t elnde Bib l io-
t hek  zu  lei t en.  Ant räge auf Fr istver längerung sollen 
sich auf Ausnahm efälle b e s c h r ä n k e n .  
 

§27 
Gebende Fernleihe 

 
Die Bibliothek stellt  ihre Bestände nach den Best im-

mungen der  j eweils gült igen Leihverkehrsordnung 
dem  auswär t igen Leihverkehr zur Verfügung. 
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§28 

Ausschluss von der Benutzung 
 

( 1)  Verstößt  eine Benutzerin oder ein Benutzer  
schwer wiegend oder  w ieder holt  gegen die Best im -
m ungen der  Benut zungsor dnung oder  ist  sonst  
dur ch den Ein t r i t t  besonder er  Umstände die Fortset -
zung eines Benutzungsverhältnisses unzum ut bar  ge-
wor den,  so kann die Bibl iot hek  die Benut zer in  oder  
den Benut zer  vorübergehend oder  dauernd,  auch 
t ei lweise,  von der  Benut zung der  Bibliot hek aus-
schließen. Alle aus dem Benutzungsverhältnis ent -
standenen Verpflichtungen bleiben nach dem  Aus-
schluss best ehen. 

( 2)  Bei besonders schweren Verst ößen ist  die Bib-
l iot hek berecht igt , anderen Bibliotheken den Aus-
schluss. und seine Begründung mitzuteilen. Eine st raf-
recht liche Verfolgung bleibt  vorbehalten. 
 

§29 
Ergänzung der Benutzungsordnung 

 
Die Bibliotheksleitung ist  berecht igt , Ausführungsbe-

st im m ungen zu dieser  Benutzungsordnung zu er las-
sen.  
 

§30 
In-Kraft - Treten 

 
Diese Benutzungsordnung t r it t  am 01.01.2005 in 

Kraft . Gleichzeit ig t r it t  die Benutzungsordnung vom  
22.05. 1995 (Nds. MB1. S. 859)  außer Kraft . 
 
 
 
 
An die 
Niedersächsische Landesbibliothek 
Landesbibliothek Oldenburg 
Herzog August  Bibliothek 

 
 

-  Nds. MB1. Nr. 39/ 2004 S. 835 



 
 
 
 
 
 


